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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 

 
3. Haushaltssatzung der Gemeinde Weilerswist für die Haushaltsjahre 2013 

und 2014 
 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. April 
2013 (GV. NRW. S. 194) hat der Rat der Gemeinde Weilerswist mit Beschluss 
vom 16. Mai 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 
 

§ 1 
 
(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der 

Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
- Gesamtbetrag der Erträge auf 28.927.706 € 
- Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 31.870.449 € 
 
im Finanzplan mit 
- Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 26.030.192 € 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 30.145.425 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 6.899.755 € 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf  7.589.016 € 
 
festgesetzt. 
 

(2) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
- Gesamtbetrag der Erträge auf 30.113.585 € 
- Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 32.903.678 € 

 
im Finanzplan mit 
- Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 27.088.168 € 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 29.697.261 € 
 
 
 
 



 3 

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 17.545.330 € 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 18.065.431 € 
 
festgesetzt. 
 

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird 
für das Haushaltsjahr 2013 auf 
 

793.293 € 
und für das Haushaltsjahr 2014 auf 
 

5.134.058 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden Haushaltsjahren 2013 und 2014 nicht 
veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird für 
das Haushaltsjahr 2013 auf 

2.942.743 € 
 
und für das Haushaltsjahr 2014 auf 

 
2.790.093 € 

 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf 
 

30.000.000 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in der Satzung der Gemeinde 
Weilerswist über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern und die 
Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 29.05.2013 festgesetzt. Die hier genannten 
Werte haben daher nur deklaratorische Bedeutung: 
 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen: 
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1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 325 v.H. 
 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 425 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer 435 v.H. 
 
 

§ 7 
 

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2023 
wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen 
Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans 
umzusetzen. 

 
 

§ 8 
 
Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen 
diese Stellen, soweit sie frei werden, nicht mehr besetzt werden. 
 
Sofern im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind 
diese Stellen, sofern sie frei werden, in Stellen niedrigerer Besoldungs- bzw. 
Vergütungsgruppen umzuwandeln. 
 
Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle 
eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten der 
verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die 
Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. 
 
 

4. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die Haushaltsjahre 2013 und 
2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 76 Abs. 2 GO NRW erforderliche Genehmigung des 
Haushaltssicherungskonzeptes ist vom Landrat des Kreises Euskirchen als untere 
staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 20. September 2013 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan und das Haushaltssicherungskonzept liegen zur Einsichtnahme ab 
15. Oktober 2013 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2013 gem. § 96 Abs. 2 
GO NRW im Rathaus der Gemeinde Weilerswist, Zimmer 118 während der 
Öffnungszeiten öffentlich aus und sind unter der Adresse www.weilerswist.de im 
Internet verfügbar. 
  
 
Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der  Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht  werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
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Weilerswist, 27. September 2013 
 
In Vertretung 
 
gez. 
Eskes 
Beigeordneter und Kämmerer 
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Bezirksregierung Köln 
Az.: 54.2.12.1-Lohgraben 

 

Nach § 76 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. § 112 Abs. 1 Sätze 1-3 und 5 
Landeswassergesetz (LWG) ist das Überschwemmungsgebiet (ÜSG) des Lohgrabens – 
von der Mündung in den Lommersumer Mühlengraben vom Gewässerkilometer (km) 
0+000 bis zum km 1+224 – im Bereich der Gemeinde Weilerswist von der 
Bezirksregierung Köln durch eine ordnungsbehördliche Verordnung festzusetzen. In dem 
Verfahren zur Festsetzung des vorgenannten Überschwemmungsgebietes ist eine 
Beteiligung der Öffentlichkeit unter entsprechender Anwendung des § 73 Abs. 2 bis 5 
Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 
durchzuführen.  
Die Unterlagen des Überschwemmungsgebietes des Lohgrabens werden gemäß § 112 Abs. 1 
Sätze 1-3 und 5 LWG i.V.m. § 73 Abs. 2 bis 5 VwVfG NRW einen Monat lang in der Gemeinde 
Weilerswist, in deren Bereich sich die Festsetzung des vorgenannten Überschwemmungsgebietes 
auswirkt, und zwar in der Zeit vom Montag, den 07.10.2013 bis zum Mittwoch, den 06.11.2013 
einschließlich bei der Gemeindeverwaltung Weilerswist, Bonner Straße 29, 53919 Weilerswist, 
1. OG, Raum 112 während der Dienststunden zur Einsichtnahme ausgelegt. Jeder, dessen 
Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei Wochen nach dem Ende 
der Auslegungsfrist, d.h. bis einschließlich zum Mittwoch, den 20.11.2013, schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung Weilerswist, Bonner Straße 29, 53919 Weilerswist oder 
bei der Bezirksregierung Köln, Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln, Einwendungen erheben. 

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind nach § 73 Abs. 4 VwVfG NRW alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Die Erhebung 
einer fristgerechten Einwendung setzt voraus, dass aus der Einwendung zumindest der 
geltend gemachte Belang und die Art der Beeinträchtigung hervorgehen, die Einwendung 
unterschrieben und mit einem lesbaren Namen und Anschrift versehen ist. Einwendungen 
ohne diesen Mindestinhalt sind unbeachtlich. Wirksam erhobene Einwendungen werden 
von der Bezirksregierung Köln im Rahmen der Festsetzung des 
Überschwemmungsgebietes geprüft.  
In dem festgesetzten Überschwemmungsgebiet gelten die Verbots- und 
Genehmigungstatbestände sowie die sonstigen Regelungen gemäß § 78 WHG und § 113 Abs. 2 
Sätze 1, 2 und 3, Abs. 3, 5 und 6 LWG. Ich weise darauf hin, dass ich das ermittelte 
Überschwemmungsgebiet des Lohgrabens vorläufig gesichert habe. Die vorläufige Sicherung des  
Überschwemmungsgebietes im Sinne des § 76 Abs. 3 WHG tritt am 08.10.2013 in Kraft und endet 
mit dem Inkrafttreten einer neuen Überschwemmungsgebietsverordnung. Die Veröffentlichung der 
vorläufigen Sicherung erfolgte am 16.09.2013 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln. Die 
Karten der vorläufigen Sicherungen entsprechen den in diesen Festsetzungsverfahren ausgelegten 
Karten. Die Verbots- und Genehmigungstatbestände sowie die sonstigen Regelungen gemäß § 78 
WHG und § 113 Abs. 2 Sätze 1, 2 und 3, Abs. 3, 5 und 6 LWG, wie für ein bereits festgesetztes 
Überschwemmungsgebiet, gelten für die vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete 
entsprechend. 
Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Unterlagen entstehen, werden nicht erstattet. 
 
Köln, den 24.09.2013 
Bezirksregierung Köln 
Obere Wasserbehörde 
Im Auftrag 
gez. Vesper 
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Das Amtsblatt der 
Gemeinde Weilerswist 

ist an folgenden Depotstellen erhältlich 

 

Ortschaft Weilerswist  Nußbaum, Paul  
-Ortsbürgermeister- 
 

Triftstr. 46 
53919 Weilerswist  
 

 Gemeindeverwaltung (Foyer) Bonner Str. 29 
53919 Weilerswist 
 

 Kreissparkasse Euskirchen 
 
 

Kölner Str. 83 
53919 Weilerswist 
 

 VR-Bank Rhein-Erft eG 
 
 

Kölner Str. 88  
53919 Weilerswist 
 

 
 

Ortschaft Vernich Arnold Mauel  
-Ortsbürgermeister- 
 

Zülpicher Str. 50 
53919 Weilerswist 
 

 

Ortschaft Metternich Auslegekasten  
 
 

Meckenheimer Str. 64  
53919 Weilerswist  

 
Kiosk 
 

Wasserburgstr. 
53919 Weilerswist 
 

 
 

Ortschaft Müggenhausen Erwin Jakobs  
-Ortsbürgermeister- 
 

Rheinbacher Str. 66  
53919 Weilerswist  
 

 Kasten am 
Kindergarten /"Alte Schule" 
 

Heimerzheimer Str. 12  
53919 Weilerswist 

 
 

Ortschaft Lommersum  Heinrich Oberrem 
-Ortsbürgermeister- 
 

Wichtericher Weg 2 
53919 Weilerswist  
 

 VR-Bank Rhein-Erft eG 
 
 

Schweinemarkt 7 
53919 Weilerswist 
 

 
 

Ortschaft Derkum-Hausweiler Bäckereiverkaufswagen Euskirchener Str. / 
Straßfelder Str. 
53919 Weilerswist 
 

 
Zusätzlich erfolgt eine Veröffentlichung im Internet unter http://www.weilerswist.de/ 
 
 


